
 
 
 
 

 

Informationsrundschreiben Bereich Wirtschaftsberatung 
 
 
Corona-Krise – Steuerzahlungen im November 
 
Die Corona-Pandemie hat uns wieder voll im Griff. Das Land und der Staat haben neben 
einer Reihe sich fast täglich ändernder Einschränkungen und Verbote auch wieder an die 
Liquidität der Unternehmen gedacht, bzw. versuchen, diese mit neuen Maßnahmen aufrecht 
zu erhalten. 
 
Neuer, erweiterter Verlustbeitrag 
 
Die gerade erst erlassene neue Verordnung Verlustbeitrag – Stichwort decreto „ristori“, s.a. 
unser Rundschreiben von letzter Woche – wurde bereits überarbeitet und nennt sich 
nunmehr „decreto ristori bis“. Die Beiträge wurden auf viele weitere Tätigkeiten 
(Einzelhandel außer Lebensmittel, Friseur, Kosmetik usw.) ausgedehnt und für die 
Restaurationsbetriebe nochmals erhöht.  
Wer im August bereits den Antrag um den staatlichen Verlustbeitrag gestellt hat, muss 
keinen weiteren Antrag mehr stellen. Jene, für welche noch kein Antrag gestellt wurde (de 
facto handelt es sich um Betriebe mit mehr als 5 Mio. Jahresumsatz, welche vom 
vorhergehenden Verlustbeitrag ausgeschlossen waren) und welche jetzt Anrecht haben, 
müssen einen neuen Antrag stellen.  
Von essentieller Bedeutung ist die gemeldete Tätigkeit, und zwar der entsprechende Ateco-
Kodex. Es ist unbedingt zu prüfen, ob die gemeldete Tätigkeit mit der effektiv ausgeübten 
Tätigkeit übereinstimmt, denn wenn dies nicht der Fall ist, riskiert man, den Beitrag nicht zu 
erhalten bzw. den Beitrag ungerechtfertigter Weise zu erhalten ( mit Risiko Strafe). 
 
2. Steuerakonto, fällig zum 30. November 2020 
 
In Bezug auf die Zahlung des 2. Akonto der Einkommenssteuer und der damit verbundenen 
Abgaben (Ersatzsteuern, cedolare secca, Inps, Irap, usw.) haben sich im Laufe der letzten 
Zeit die Ereignisse und Verordnungen überschlagen.  
Hierzu gibt es eine Verordnung, welche es ermöglicht, die Akontozahlung aufgrund einer 
Steuerschätzung vorzunehmen, und hierbei ist es ausreichend, wenn man schlussendlich 
80% der effektiv (im Juni 2021) geschuldeten Steuern als Anzahlung geleistet hat. Dies 
bedeutet aber nicht, dass man den Akonto jetzt einfach um 20% kürzen könnte, sondern 
dies geht nur wenn dann der Saldo der Vorausberechnung entsprechen wird.  
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Eine weitere Verordnung sieht vor, dass die Steuervorauszahlung vom November auf April 
2021 verschoben werden kann, falls man im ersten Halbjahr 2020 eine Verringerung des 
Umsatzes gegenüber dem ersten Halbjahr 2019 um zumindest einem Drittel hinnehmen 
musste. Hierfür müsste eine eigene Halbjahresabrechnung 2019 und 2020 erstellt werden, 
um diese Bedingung für den Aufschub zu verifizieren.  
Die vorerst letzte Verordnung sieht nun vor, dass ein Aufschub generell von jenen Betrieben 
beansprucht werden kann, welche a) den Überwachungsparametern laut ISA unterliegen 
und ihre Tätigkeit in einer der roten Zonen laut DPCM vom 3. November ausüben und deren 
Tätigkeit eingeschränkt worden ist. Nun ist es aber so, dass Südtirol mittlerweile zur roten 
Zone erklärt worden ist, dass dies aber nach besagtem 3.11. erfolgt ist, weshalb man sicher 
davon ausgehen kann, dass auch die Südtiroler Betriebe in diese Bestimmung fallen, dies 
aber erst noch offiziell bestätigt werden muss.  
Grundsätzlich ist aber auf jeden Fall festzuhalten, dass es sich hier um einen Aufschub, 
nicht um eine Streichung der Zahlungen handelt. Wir empfehlen daher, die Zahlung – falls 
es die Liquiditätssituation Ihres Betriebes erlaubt – trotzdem zur ursprünglichen Fälligkeit 
am 30. November vorzunehmen. Erfahrungsgemäß wird die Liquidität in der Krise ja nicht 
unbedingt besser, und woher soll man dann die Mittel im April nehmen. 
Aufgrund der in vielen Betrieben heuer prekären finanziellen und wirtschaftlichen Situation 
hat die Kanzlei Contracta versucht, die Positionen und Zahlungen unserer Kunden 
anzusehen und wir haben dort, wo es uns möglich und sinnvoll erschien, bereits eine 
Reduzierung des Akonto veranlagt. 
Sollten Sie eine weitere Überprüfung bezüglich Rechtmäßigkeit und Angemessenheit des 
Akontos, welcher Ihnen in diesen Tagen zugestellt wird, wünschen, so nehmen Sie bitte 
Kontakt mit Ihrem Berater auf. In diesem Falle werden wir die Position nochmals genau 
prüfen und mit Ihnen gemeinsam den besten Weg eruieren. 
 
Zahlung MwSt.-Abrechnung (und Lohnsteuern), fällig zum 16. November 
 
Am 16.11. ist die Zahlung der monatlichen (Oktober) bzw. trimestralen (III Trimester – Juli-
August-September) Mehrwertsteuerschuld fällig.  
Es handelt sich hier nicht um eine Akonto-Zahlung, sondern um die Einzahlung der 
tatsächlich im abgelaufenen Zeitraum entstandenen MwSt.-Schuld, welche sich ja 
bekanntlich aus der Differenz zwischen MwSt. auf den Umsatz minus MwSt. auf den Einkauf 
ergibt. Es handelt sich also um bereits getätigte Umsätze.  
Ein ähnlicher Aufschub wurde auch im Frühjahr gewährt, und schon damals hatten wir die 
Empfehlung ausgegeben, die Zahlung trotzdem dem ursprünglichen Termin gerecht 
durchzuführen und den Aufschub nicht zu beanspruchen. Erfahrungsgemäß verschlimmern 
solche Aufschübe nur die Situation bei gesteigerter Komplexität und erhöhtem Risiko die 
Zahlung dann zu „vergessen“ mit entsprechenden Nachzahlungen und Strafen. 
Im Konkreten wurde dieser Aufschub, der im Übrigen auch die Lohnsteuer zum 16.11. 
betrifft, sehr artikuliert (sprich umständlich) geregelt und kann von den folgenden Betrieben 
beansprucht werden: 
Betriebe, für welche die Einschränkung der Tätigkeit mit DPCM vom 3.11. verfügt wurde 
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Restaurantbetriebe (soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione), welche ihre 
Tätigkeit in einer orangen oder roten Zone ausüben. 
Betriebe, welche ihre Tätigkeit in einer roten Zone ausüben und in der Tabelle mit den Ateco-
Kennzahlen für den neuen Verlustbeitrag angeführt sind (z.B. Gastronomie, Einzelhandel, 
Körperpflege). 
Wer den Aufschub beanspruchen möchte, hat dann die Zahlung (der MwSt., bzw. der 
Lohnsteuern) innert 16. März 2021 vorzunehmen, bzw. kann die Zahlung mittels bis zu 4 
Raten, beginnend mit dem 16.3.2021 vornehmen. 
Wie man hier dann die Übersicht behalten soll, ist schon eine berechtigte Frage, auch weil 
dann bei eventuellen Fehlern bzw. Verspätungen die Strafen wieder gewohnt exorbitant 
ausfallen werden. 
 
Wie bereits erwähnt, empfehlen wir die Zahlung zu den gewohnten, ursprünglichen 
Terminen, also zum 16.11. die MwSt. und zum 30.11. die Steuerakonti.  
Sollten Sie den einen oder anderen Aufschub aber dennoch nutzen wollen, so können Sie 
sich gerne mit uns in Verbindung setzen. Für den MwSt.-Aufschub wenden Sie sich bitte an 
Ihre/n Buchhalter/in, für die Lohnsteuern an die Lohnabteilung, und für die Steuerakonti an 
den jeweiligen Berater.  
 
 

Meran, im November 2020 
Mit freundlichen Grüßen 
Kanzlei CONTRACTA 
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